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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Klimapolitik

Ende August 2021 legte die UREK-NR einen Entwurf für die Revision des CO2-Gesetzes
vor, mit welcher die Kommissionsinitiative «Verlängerung des Reduktionsziels im
geltenden CO2-Gesetz» umgesetzt werden soll. Der Bundesrat gab im September 2021
bekannt, dass er den Kommissionsentwurf vollumfänglich unterstütze. Dieser werde
aber nicht reichen, um die Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren (im
Vergleich zu 1990) und das netto Null Ziel bis 2050 zu erreichen. 
Gegen Ende der Herbstsession 2021 und damit keine zwei Wochen nach der
bundesrätlichen Stellungnahme wurde die Vorlage bereits im Nationalrat diskutiert, wo
sich eine intensive Debatte mit zahlreichen Wortmeldungen entwickelte.
Kommissionssprecher Bäumle (glp, ZH) erläuterte den Zweck der Gesetzesrevision.
Dieser bestehe darin, «das Reduktionsziel des bestehenden Gesetzes bis Ende 2024»
fortzuschreiben, sowie wichtige Massnahmen weiterzuführen – insbesondere die
Rückerstattung der CO2-Abgabe an Betreiber mit Verpflichtung zur Verminderung der
Treibhausgasemissionen. Auf weiterführende Massnahmen habe die Kommission
verzichtet, um das Gesetz nicht zu überladen und so ein Referendum abzuwenden.
Weiterführende Massnahmen seien gemäss Bäumle unumgänglich, gehörten aber in
eine andere Vorlage, beispielsweise in den  Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative.
Anschliessend präsentierten die verschiedenen Fraktionen ihre Positionen und ihre
entsprechenden Minderheitsanträge. Dabei lagen Anträge von links-grüner Seite,
welche die Vorlage ausbauen wollten, sowie Anträge von rechts-bürgerlicher Seite, die
die Vorlage straffen wollten, vor. Eine Minderheit Clivaz (gp, VS) verlangte beispielsweise
die regelmässige Überprüfung der klimabedingten finanziellen Risiken durch die FINMA
und die SNB und eine Minderheit Klopfenstein Broggini (gp, GE) forderte eine
Lenkungsabgabe auf private Flüge. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums trat
Albert Rösti (svp, BE) dafür ein, dass der maximal zulässige Kompensationszuschlag von
5 auf 1,5 Rappen pro Liter Benzin gesenkt wird. Bei den anschliessenden Abstimmungen
wurden jedoch alle diese Minderheitsanträge abgelehnt. Einzig ein Einzelantrag Regazzi
(mitte, TI) fand mehrheitlich Zustimmung. Mit der Annahme dieses Antrags entschied
die grosse Kammer, dass die Mandate für die derzeit mit der Umsetzung der
Zielvereinbarungen betrauten Agenturen bis 2024 verlängert werden sollen. In der
Schlussabstimmung votierten 143 Mitglieder des Nationalrats für die Annahme des
Entwurfs; einzig die SVP-Fraktion stimmte geschlossen dagegen (53 Stimmen). Als
nächstes wird sich der Ständerat mit der Vorlage befassen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat beugte sich in der Wintersession 2021 über die Revision des CO2-
Gesetzes in Umsetzung der parlamentarischen Initiative für eine «Verlängerung des
Reduktionsziels im geltenden CO2-Gesetz». Wie bereits der Nationalrat war sich auch
die vorberatende UREK-SR einig, dass das Gesetz nicht mit Verschärfungen oder
Erleichterungen modifiziert werden sollte, sondern lediglich die wichtigsten
Massnahmen des geltenden CO2-Gesetzes bis 2024 verlängert werden sollten, wie
Kommissionssprecher Schmid (fdp, GR) erläuterte. Die UREK-SR wollte denn auch nur
eine einzige Differenz zum Nationalrat schaffen: Der durch einen Einzelantrag Regazzi
(mitte, TI) eingebrachte Zusatz in Artikel 49b sollte gestrichen werden. Mit diesem
Zusatz hatte der Nationalrat festgelegt, dass die Vereinbarungen zur CO2-Reduktion
durch die Wirtschaft (so genannte Zielvereinbarungen) bis mindestens 2024 mit Hilfe
derselben Organisationen, die diese Aufgabe auch bislang wahrgenommen haben, zu
erarbeiten und umzusetzen seien. Schmid erläuterte, dass dieser Zusatz in Konflikt mit
den WTO-Regeln geraten könnte, woraufhin die kleine Kammer dem Vorschlag der
Kommission auf Streichung folgte. Der Ständerat schuf indes noch eine zweite
Differenz zum Nationalrat, indem er einem Einzelantrag Wicki (fdp, NW) zustimmte.
Wicki hatte vorgeschlagen, die in Erfüllung der parlamentarischen Initiative Burkart
(fdp, AG; Pa.Iv. 17.405) gewährten Steuererleichterungen für Erdgas, Flüssiggas und
biogene Treibstoffe ebenfalls bis Ende 2024 fortzuführen.
Vier Tage später schloss sich der Nationalrat in beiden Punkten dem Ständerat an,
wodurch das Geschäft noch in der Wintersession bereinigt werden konnte. In den
Schlussabstimmungen stimmte der Nationalrat der Vorlage mit 142 zu 46 Stimmen bei 5
Enthaltungen zu; die ablehnenden Stimmen stammten allesamt aus der SVP-Fraktion.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Der Ständerat nahm das Geschäft einstimmig mit 41 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen
an. 2

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerung und Arbeit

Im Mai 2021 reichte die WAK-NR eine Motion ein, in welcher sie eine Veröffentlichung
der Jahresberichte der paritätischen Kommissionen der für allgemeinverbindlich
erklärten Gesamtarbeitsverträge (GAV), bestehend aus Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden, verlangte. Damit wollte sie insbesondere «Transparenz über
[deren] finanzielle Mittel» herstellen. In seiner Stellungnahme erläuterte der Bundesrat,
dass das SECO bereits eine intensivere und verstärkte Aufsichtsfunktion über die
paritätischen Kommissionen von GAV wahrnehme. Zudem veröffentlichten diejenigen
paritätischen Kommissionen mit den grössten Einkommen ihre Jahresrechnungen
bereits freiwillig. Die meisten seien aber Vereine und somit private Organe, für die
keine entsprechende Pflicht bestehe. Die Einführung einer Publikationspflicht würde
die Vereine in paritätischen Kommissionen damit gegenüber anderen Vereinen ungleich
behandeln. Folglich beantragte der Bundesrat, die Motion abzulehnen und damit der
Kommissionsminderheit Rytz (gp, BE) zu folgen. Falls aber die Motion im Erstrat
angenommen würde, würde der Bundesrat eine Änderung des Motionstextes
vorschlagen: Statt eines Umsetzungsauftrags an den Bundesrat würde er einen
Prüfungsauftrag bevorzugen.
Im Rahmen der Debatte im Nationalrat betonte der Mehrheitssprecher der WAK-NR,
Fabio Regazzi (mitte, TI), die Wichtigkeit der Transparenz gegenüber Medien und
Bevölkerung, weshalb die Jahresberichte der paritätischen Kommissionen offengelegt
werden sollen. Folglich sei auch die Aufsichtsfunktion des SECO ungenügend. Mit der
Motion könnte gemäss Mehrheit der WAK-NR das Vertrauen in die paritätischen
Kommissionen und ihre Arbeit gesteigert werden. Der zweite Mehrheitssprecher
Thomas Aeschi (svp, ZG) begründete diesen Vorstoss überdies damit, dass die
paritätischen Kommissionen zwar privatrechtliche Vereine seien, aber «quasi staatliche
Aufgaben» übernähmen. Minderheitssprecherin Regula Rytz betonte hingegen, dass die
Motion kein bestehendes Problem löse. Die Präsidentinnen und Präsidenten der
verschiedenen Vereine sollten ohne Intervention des Bundes den entsprechenden
Auftrag zur Veröffentlichung erteilen. Bundesrat Guy Parmelin (svp, VD) verwies
überdies auf das Öffentlichkeitsgesetz, mit Hilfe dessen die interessierten Personen die
Jahresrechnungen einsehen dürften. Mit 118 zu 65 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der
Nationalrat die Motion an. 3

MOTION
DATUM: 15.09.2021
GIADA GIANOLA

Arbeitsrecht

Im Rahmen der Wintersession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit der Motion
von Ständerat Erich Ettlin (mitte, OW), die den Bundesrat beauftragen wollte,
allgemeinverbindlich erklärte GAV zu Mindestlöhnen oder Ferienansprüchen gegenüber
kantonalen Regelungen als vorrangig zu erklären. Zuvor hatte die WAK-NR mit 11 zu 10
Stimmen beantragt, die Motion anzunehmen. Einen bundesrätlichen Vorschlag auf
Änderung der Motion hatte sie mit demselben Stimmverhältnis abgelehnt. In insgesamt
34 Wortmeldungen tauschten sich die Nationalrätinnen und Nationalräte in der Folge
zu dieser Frage aus. Kommissionssprecher Fabio Regazzi (mitte, TI) betonte in der
Debatte, dass der geografische Geltungsbereich der GAV weiter gefasst sei als derjenige
der kantonalen gesetzlichen Bestimmungen – Erstere gelten für die ganze Schweiz oder
für mehrere Kantone. Deswegen sollen die GAV Vorrang gegenüber kantonalen
Regelungen geniessen. Eine Minderheit Wermuth (sp, ZH) beantragte die Ablehnung der
Motion. Der Minderheitensprecher argumentierte, dass die kantonalen Regelungen
durch direktdemokratische Entscheidungen der kantonalen Stimmbevölkerung
legitimiert seien und aus diesem Grund Vorrang gegenüber den Regelungen im GAV
hätten, die einen Vertrag zwischen privaten Akteuren darstellten, wie Bundesrat Guy
Parmelin ergänzte. Folglich verstosse ein Vorrang der allgemeinverbindlichen GAV
gegenüber den kantonalen Regelungen gegen die den Kantonen durch die Verfassung
übertragenen Kompetenzen. Trotz dieses Einwandes des Bundesrates nahm der
Nationalrat die Motion mit 95 zu 93 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) knapp an. Unterstützt
wurde sie von der SVP-, der FDP- und der Mitte-Fraktion. 4

MOTION
DATUM: 14.12.2022
GIADA GIANOLA
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1) AB NR, 2021, S. 1981 ff.; Stellungnahme Bundesrat vom 17.9.21
2) AB NR 2021, S. 2354 f.; AB NR 2021, S. 2758; AB SR 2021, S. 1170 ff.; AB SR 2021, S. 1446
3) AB NR, 2021, S. 1628 f. ; Mo. 21.3599
4) AB NR, 2022, S. 2103 ff.; Bericht WAK-NR vom 25.10.22
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